
    Blickpunkt Hausarztverträge 

 

Im Fokus: HzV-Quartalsabrechnung 3/2015 

 

Wir möchten Sie heute über die anstehende HzV-Quartalsabrechnung 3/2015 informieren. 

Bitte geben Sie diese Information auch an Ihr Praxisteam weiter, vielen Dank! 

 

 

 

 

 

 

 
 
Achtung, HzV-Vertrag AOK Bayern: darüber, wie mit den Abrechnungsdaten HzV-Vertrag AOK 
Bayern Quartal 3/2015 zu verfahren ist, informieren wir Sie zeitnah gesondert nach der 
Entscheidung des Landessozialgerichts München. Wichtig: Bitte übersenden Sie bis zu einer 
ausdrücklichen Aufforderung keine AOK Bayern-Abrechnungsdaten für das Quartal 3/2015!  
 
Frist für die Übermittlung von Nachreichungen aus Vorquartalen 
Sie haben die Möglichkeit, noch nicht eingereichte Leistungen aus Vorquartalen nachzureichen. Zur 
Fristwahrung müssen die Nachreichungen von Abrechnungsdaten aus Vorquartalen spätestens vier 
Quartale, nachdem die Leistung erbracht wurde, im Rechenzentrum eingegangen sein.   
Der nachfolgenden Übersicht können Sie die Nachreichfristen für die Quartale 4/2014 bis 2/2015 
entnehmen: 
 

Nachreichung aus Quartal Einzureichen bei HÄVG RZ GmbH spätestens im Quartal 

4/2014 4/2015 (bis zum 10.10.2015) 

1/2015 1/2016 (bis zum 10.01.2016) 

2/2015 2/2016 (bis zum 10.04.2016) 

 

Bitte reichen Sie Ihre Abrechnungsdaten aus den Vorquartalen unter Berücksichtigung der 
genannten Fristen wie gewohnt ebenfalls bei der HÄVG Rechenzentrum GmbH, VDM Bereich 
Abrechnung, Edmund-Rumpler-Str. 2, 51149 Köln, ein. Eine Verlängerung der Einreichfristen ist 
nicht möglich! 
 
 
 
 
 
 
 

Weitere Hilfe und Informationen erhalten Sie auch beim Kundenservice der HÄVG Rechenzentrum 
GmbH unter Telefon 02203 / 57 56 11 11, E-Mail: kundenservice@haevg-rz.de oder Fax 02203 / 57 
56 11 10. 

 
 

Nutzen Sie für die Übermittlung Ihrer Abrechnungsdaten auch den HZV Online Key.  

Alle Informationen rund um die HzV Online Abrechnung  finden Sie auf unserer 

Internetseite unter www.hausaerzte-bayern.de  

in der Rubrik HzV-Verträge - HzV Online Abrechnung. 

 

Nr. 3-2015 vom 17.09.2015 

Frist für die Übermittlung der Abrechnungsdaten Quartal 3/2015  

Die Einreichfrist für die Abrechnungsdaten des Quartals 3/2015 endet am 10. Oktober 

2015. Bitte übermitteln Sie Ihre Quartalsabrechnung 3/2015 unter Berücksichtigung der 

Postlaufzeit bis einschließlich 10. Oktober 2015 der HÄVG Rechenzentrum GmbH, VDM 

Bereich Abrechnung, Edmund-Rumpler-Str. 2, 51149 Köln. 
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